
Auswertung aller §57a Gutachten in der 
ZBD (Zentralen Begutachtungsplakettendatenbank) 2025 

 

Pkw mit mindestens einem schweren Mangel nach 5 Jahren: 

 

 

Pkw mit mindestens einem schweren Mangel nach 10 Jahren:   

 

 

Das heißt konkret: Während bei der §57a Überprüfung nach 5 Jahren im Flachland bei rund 25% 
der Pkw mindestens ein schwerer Mangel festgestellt wird, trifft das in alpinen Bezirken auf rund 
37% der Autos zu. Nach 10 Jahren verschiebt sich dieser Wert auf 35% (im Flachland) zu 53% 
(alpiner Bereich).   


